
 
30 Jahre Garantie auf Trockentauchanzüge von BARE, FitzWright 
 
BARE, FitzWright,  garantiert für einen Zeitraum von 30 Jahren nach Erwerb, dass das gekaufte 
Produkt unter normalen Tauchbedingungen frei von Material -u. Herstellungsfehlern ist. Vorausgesetzt 
die vorgeschriebenen Wartungs- u. Pflegebedingungen sind eingehalten worden.  
Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind der gewerbliche Gebrauch oder der Einsatz  in 
Tauchschulen oder Tauchbasen.  
Sollte sich dieses Produkt aufgrund eines Mangels, Material und Verarbeitung, welcher  nicht in den 
unten aufgelisteten Einschränkungen aufgeführt ist, als defekt erweisen, wird es nach Ermessen von 
BARE, FitzWright kostenlos (ausser Portokosten) entweder repariert oder ausgetauscht. 
 
• Die Garantie verliert ihre Gültigkeit, wenn eine nicht autorisierte Person oder ein nicht autorisierter 

Händler, Service- oder Reparaturarbeiten vornehmen oder am Gerät vorgenommen haben. 
 
• Um die 30-jährige Garantie für die Trockentauchanzüge aufrechtzuerhalten, müssen Sie alle 2 Jahre 

oder nach 100 Tauchgängen (was immer vorher eintritt) eine Überprüfung vornehmen lassen. Die 
Überprüfung muss von einem autorisierten Händler vorgenommen und nachgewiesen werden (als 
Nachweis ist der Rechnungsbeleg der Serviceleistung ausreichend). Sollte der regelmässige 
Service nicht vorgenommen werden, erlischt die 30-jährige Garantie. 

 
• Anfallende  Arbeits- und Materialkosten, im Zusammenhang mit den vereinbarten Serviceintervallen, 

werden vom Eigentümer getragen.  
 
• Diese Garantie verpflichtet BARE, FitzWright,  nur defekte Teile auszutauschen oder zu ersetzen. 

BARE, FitzWright,  gibt keine zusätzliche Garantie, ob geäussert oder angedeutet. Teile welche 
durch falschen Gebrauch, Unfall oder falsche Installation beschädigt wurden fallen nicht unter die 
Garantieleistung. Auf keinen Fall übernimmt BARE, FitzWright,  die Verantwortung für eventuelle 
Vermögensschäden. 

 
Einschränkungen  
 
Die Garantie deckt keine Beschädigungen, welche durch einen Unfall, Wartungsmangel oder falschen 
Gebrauch herrühren. Wartung oder Änderungen, welche  nicht von einem autorisierten  Händler 
ausgeführt werden, führen zum Erlöschen der Garantie. 
Die Garantie deckt keine Schäden, welche durch reine Abnutzung oder natürliche Alterung der 
Materialien entstanden sind. 
 
Folgende Produktteile stehen ausdrücklich nicht unter Garantie: 
Ein- und Auslassventil, reine Verschleissteile wie Manschetten, Stiefel und Reissverschluss. 
Wartungsmangel und Materialverfall wegen starker UV / Sonneneinstrahlung 
 
Die genannten Bedingungen ersetzen  alle in Gebrauchsanleitungen, Katalogen oder anderen 
Schriftstücken beschriebenen Bedingungen im Zusammenhang mit der gewährten 30-jährigen 
Garantie. 
 
Tengen,  01.01.08 
 
 


